
        
Beratung 10 hoch 4:

                                                                                                                               GR-Sitzung 24.9.2019: 
              4.000 €, erste Korrektur: 

  8.173 € - jetzt 12.381,59
   dieser Betrag erscheint 
   nachvollziehbar, 

               ob 2018 auch schon
     Zahlungen erfolgt 
     sind, weiß man nicht

                Streifing fehlt, sind 
   die Kosten bei 
   den angegebenen Gaskosten 
    von Oberkreuzstetten 

enthalten?

   passt! Förderungen 2017 waren bisher 
              nicht im RA ausgewiesen 

(das habe 
    ich auch kritisiert!)

          siehe unten



passt!

               Drei Jahre habe ich den Text kritisiert…

siehe unten

ok

 siehe unten

   siehe unten 

 fehlerhafte Angaben werden durch 
Wiederholung nicht richtiger!

 



Abwasserbeseitigung: Umbuchung, damit der Ansatz ausgeglichen ist: das bedeutet, der Betrag 
von 106.000 € fettet das Budget auf, anstatt damit Rücklagen für die Instandhaltung der Kanalisation zu bilden!

Leasing Gemeindezentrum: meine Frage danach am 25.6.: „das ist mir schon klar, dass ab 1.4. keine 
Forderungen mehr gestellt werden können … Es hat also 2019 keine sonstigen Zahlungen für das 
Gemeindezentrum gegeben und die gezahlten 385.000 € waren bereits in den Vorjahren angespart?“ Antwort 
von Frau Ullmann-Gepp: „Ja, die € 385.000,- wurden in den Vorjahren bereits angespart.“
Ich kritisiere nicht die Leasingzahlungen der ersten Monate – sondern dass bei der Antwort herumgedruckst 
wurde! 

Veranstaltung am 26.4.2019: beim E-Mobilitätspreis 2018 in Melk haben die Carsharing-Mitglieder eine 
Jause gewonnen - und niemals erhalten! (bezahlt vom Land NÖ) Die ebenfalls 
gewonnene Veranstaltung zur Elektromobilität hat die Gemeinde kostenlos 
bekommen, das hat aber nichts mit dem Carsharing-Projekt zu tun und es ist 
unzulässig, die Kosten für die Bewirtung dieser Veranstaltung dem Carsharing-
Projekt anzulasten! Eine Auszeichnung durch das Land = Kosten fürs Carsharing??

Netzbereitstellungs-Nachzahlung: Netzbereitstellungs-Nachzahlung wurde bereits 2017 verrechnet und ist im 
RA 2018 ausgewiesen (4.099,92, damit sollte die Erhöhung von 210,65 Euro/kW abgedeckt sein): 210,65 € * 
20 kW; aber in die Rechnung durfte ich ja als Gemeinderätin keine Einsicht nehmen! Zur Erinnerung die 
Aussage des Bgm. im Februar 2018: „Netzkosten - das hat mit einer Mehrzahlung für Spitzenbelastungen nichts zu 
tun sondern mit der Umstellung auf Ökostrom. Anscheinend od. ziemlich sicher ist die Netzgebühr auch für das gesamte  
Gebäude enthalten.“
Stromkosten: für Carsharing sind 2019 Stromkosten in der Höhe von ca. 1.300 € angefallen (21.000 gefahrene 
Kilometer,~ 20 kWh/100 km,~ 31 c/kWh), der Stromverbrauch durch sonstige E-Autos am zweiten Ladepunkt 
ist nicht Carsharing zuzurechnen. I


